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Schul-Chronik.
Schweiz. Gemeinnützige Gesellschaft. Die Direktion von GlaruS

Herren Landammann vr. Heer, vr. I. I. Blumer, Pfr. Zwicki nnd Pfr.
Tschudi) legt den Mitgliedern der Gesellschaft aus dem Gebiete des Volks-
'chulwesens folgende Frage zur Beantwortung auf der nächsten Versammlung
n Glarus vor:

Es wird nicht selten darüber geklagt, daß der in der Volksschule der

Jugend initgetheilte Unterrichtsstoff zu wenig haften bleibe, und daß trotz sehr

'chöner Ergebnisse während der Schulzeit nach derselben und für's Leben die

Früchte der verbesserten Schuleinrichtungen 'oft nicht im Verhältnisse stehen mit
?en dafür aufgewendeten geistigen und ökonomischen Kräften.

Wird diese Erfahrung in weitern Kreisen gemacht? Etwa nur da, wo
sie Kinder schon mit dem 12. bis 13. Jahre dem täglichen Unterrichte

entzogen werden, oder auch da, wo^ dieselben bis zur Konfirmation (16. Jahr)
n der Schule bleiben — Wenn die Thatsache besteht, worin liegt der Grund

zazu? Ist dafür ganz oder theilweise die Schule selbst verantwortlich zu

machen wegen ihrer Methode oder Organisation? oder sind es Uebelstände

rußer der Schnle (soziale Verhältnisse, mangelhafte Zncht in den Familien,

physische Gedrücktheit mancher Kinder u. dgl.), welche die Schuld tragen?
Wie ist zu helfen? Inwieweit kann namentlich die sog. Repetir- und

Irgänzungsschule den Schaden gut machen, der durch allzu frühen Austritt
ver Kinder aus der Alltagsschule erwächst? Inwieweit thut sie es wirklich?
Wo liegen ihre Gebrechen und wie läßt sie sich so gestalten, daß sie den vollen

Nutzen, den man von ihr erwarten darf, wirklich stiftet?

Bern. Seminargesetz. In der Sitzung des Großen Rathes vom

LI. Dez. gelangte der Gesetzesentwurf über die Lehrerbildungsanstalten des

Kantons zur Berathung. Der Erziehungsdirektor begründet die Nothwendigkeit

einer Revision der Seminargcsetzgebung, um den Gemeinden bessere Lehrer zu

oerschaffen. Hauptänderungen des vorliegenden Gesetzesentwurfes seien:

Einführung neuer Unterrichtsfächer, Vermehrung der Zahl der Lchrer und ihrer

Besoldungen, Einführung von Wiederholungs- und Fortbildungskursen im

Seminar, und für den Jura die Wiedereinführung der konfessionellen

Mischung, die sich aus Erfahrung, sofern eine gute, verständige Leitung vorhanden,

keineswegs gefährlich, sondern sogar zweckmäßig erweise. Finanziell werden

freilich nach dem vorliegenden Gesetze diese Anstalten höher zu stehen kominen

als bishcr, nämlich auf circa 68,499 Fr. statt 49,600, also cin Mehrbetrag

von 19,000 Fr.
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